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Betreff: 
Wahl des Gemeinderats am 26. Mai 2019; 
-Feststellung von Hinderungsgründen gem. § 29 GemO
 
 
Beschlussantrag:  
Der Gemeinderat stellt fest, dass für die am 26. Mai 2019 gewählten Gemeinderätin-
nen und Gemeinderäte keine Hinderungsgründe gem. § 29 Abs. 1 bis 4 der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) für den Eintritt in den Gemeinderat be-
stehen. 
 
Sachverhalt:  
 
Am 26. Mai 2019 fand die Wahl des Gemeinderates statt. Das Landratsamt Göppin-
gen -Kommunalamt- hat mit Bescheid vom 11.06.2019 förmlich festgestellt, dass die 
Wahl der Gemeinderäte der Gemeinde Gingen an der Fils gültig ist und die Gewähl-
ten wählbar waren. 
 
Entsprechend der Regelung in § 44 Abs. 3 der Kommunalwahlordnung wurden die 
gewählten Bewerber und die Ersatzleute über das Wahlergebnis benachrichtigt. Die 
gewählten Bewerber wurden aufgefordert, innerhalb einer Woche die Annahme der 
Wahl zu erklären oder etwaige Ablehnungs- oder Hinderungsgründe geltend zu ma-
chen. Sämtliche Bewerber haben förmlich die Annahme der Wahl erklärt und mitge-
teilt, dass keine Umstände bekannt sind, die sie an der Übernahme und Ausübung 
des Amtes als Gemeinderat hindern könnten. 
 
Gem. § 29 Abs. 5 GemO stellt der Gemeinderat fest, ob ein Hinderungsgrund nach  
§ 29 Abs. 1 bis 4 GemO (siehe Anlage) gegeben ist. Nach regelmäßigen Wahlen 
erfolgt die Feststellung von Hinderungsgründen vor der Einberufung der ersten Sit-
zung des neuen Gemeinderats. Die förmliche Feststellung eines eventuellen Hinde-
rungsgrundes obliegt noch dem bisherigen Gemeinderat.  
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